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RS UVS Steiermark 1994/03/28 30.9-
142/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1994

Rechtssatz

Der Au0orderung nach § 103 Abs 2 KFG, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein nach dem Kennzeichen bestimmtes

Fahrzeug gelenkt hat, ist auch bei einer nicht richtigen Angabe von Marken bzw. Typen zu entsprechen. Auf diesen

Umstand könnte bei der Lenkerbekanntgabe hingewiesen werden.

Schlagworte

Lenkererhebung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 1994/03/28 30.9-142/93
	JUSLINE Entscheidung


